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BUNDESARBEITSGERICHT 

8 AZR 199/22 
5 Sa 21/22 
Thüringer 
Landesarbeitsgericht 

Im Namen des Volkes! 
Verkündet am 
30. März 2023 

URTEIL 
Schiege, Urkundsbeamter 
der Geschäftsstelle 

In Sachen 

 

Kläger, Berufungskläger und Revisionskläger, 

 

 

pp. 

 

Beklagter zu 1., Berufungsbeklagter zu 1. und Revisionsbeklagter zu 1., 

 

Beklagter zu 2., Berufungsbeklagter zu 2. und Revisionsbeklagter zu 2., 

 

 

 

hat der Achte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen Ver-

handlung vom 30. März 2023 durch die Vorsitzende Richterin am Bundesarbeits-

gericht Prof. Dr. Schlewing, die Richterin am Bundesarbeitsgericht Berger und 

den Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Pulz sowie den ehrenamtlichen Richter 

Reiners und die ehrenamtliche Richterin Lange für Recht erkannt: 
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Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Thüringer 
Landesarbeitsgerichts vom 3. Mai 2022 - 5 Sa 21/22 - 
wird zurückgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tra-
gen. 

 
 

Von Rechts wegen! 
 
 
 

Tatbestand 
 

Die Parteien streiten darüber, ob die Beklagten dem Kläger zum Scha-

densersatz wegen unterbliebener Vergütungszahlung für die Monate Juni und 

Juli 2017 in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns verpflichtet sind. Der Kläger 

nimmt die Beklagten als Geschäftsführer seiner vormaligen Arbeitgeberin ge-

samtschuldnerisch in Anspruch. 

Der Kläger war seit dem 1. Januar 2000 bei der G GmbH (im Folgenden 

Schuldnerin) tätig, zuletzt im Rahmen einer 40-Stunden-Woche mit einem Stun-

denlohn iHv. 10,35 Euro brutto.  

Der Kläger erbrachte vom 1. Juni 2017 bis zum 14. Juli 2017 seine ver-

traglich geschuldete Arbeitsleistung für die Schuldnerin. In der Zeit vom 15. Juli 

2017 bis zum 4. August 2017 befand er sich im Urlaub. Die Schuldnerin leistete 

an den Kläger für die Monate Juni und Juli 2017 keine Vergütung bzw. keine 

Urlaubsvergütung. 

Am 1. November 2017 wurde über das Vermögen der Schuldnerin das 

Insolvenzverfahren eröffnet. Die Beklagten waren im Juni und Juli 2017 (und bis 

zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens) Geschäftsführer der Schuldnerin. Für die 

Zeit ab dem 1. August 2017 bezog der Kläger von der Bundesagentur für Arbeit 

Insolvenzgeld. 

Mit seiner Klage nimmt der Kläger die Beklagten auf Schadensersatz we-

gen von der Schuldnerin für die Monate Juni und Juli 2017 nicht geleisteter 
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Vergütung in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns in Anspruch. Er hat die Auf-

fassung vertreten, die Schuldnerin hätte ihm für den Monat Juni 2017 unter Zu-

grundelegung von 22 Arbeitstagen à acht Stunden und für den Monat Juli 2017 

unter Zugrundelegung von 21 Arbeitstagen à acht Stunden eine Vergütung/ 

Urlaubsvergütung mindestens in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns von 

8,84 Euro brutto je Stunde zahlen müssen. Hierfür hafteten die Beklagten aus 

§ 823 Abs. 2 BGB persönlich. Nach § 21 Abs. 1 Nr. 9 iVm. § 20 MiLoG sei die 

fahrlässige oder vorsätzliche Nichtzahlung des gesetzlichen Mindestlohns buß-

geldbewehrt. Die Beklagten seien als gesetzliche Vertreter der Schuldnerin nach 

§ 9 OWiG taugliche Täter der Ordnungswidrigkeit, sie hätten den Bußgeldtatbe-

stand auch zumindest fahrlässig verwirklicht. Danach habe er einen „direkten 

Zahlungsanspruch“ gegen die Beklagten. 

Der Kläger hat zuletzt beantragt, 

         1. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an 
ihn 1.555,84 Euro brutto nebst Zinsen hieraus iHv. 
fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 
2. Juli 2017 zu zahlen; 

 2. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an 
ihn 1.485,12 Euro brutto nebst Zinsen hieraus iHv. 
fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 
2. August 2017 zu zahlen. 

 
Die Beklagten haben beantragt, die Klage abzuweisen. Sie haben den 

Standpunkt eingenommen, die seitens der Schuldnerin unterlassene Zahlung der 

Arbeitsvergütung/des Urlaubsentgelts für die Monate Juni und Juli 2017 sei ihnen 

nicht vorwerfbar. Jedenfalls stellten die im Mindestlohngesetz verankerten Buß-

geldtatbestände keine Schutzgesetze zulasten der Geschäftsführer einer GmbH 

im Verhältnis zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Gesellschaft 

dar. 

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht 

hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt der Klä-

ger sein Schadensersatzbegehren weiter. Die Beklagten beantragen die Zurück-

weisung der Revision.  
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Entscheidungsgründe 

 

Die Revision ist unbegründet. Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung 

des Klägers im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen. Die zulässige Klage ist un-

begründet. Der Kläger hat gegen die Beklagten keinen Anspruch auf Schadens-

ersatz iHv. insgesamt 3.040,96 Euro brutto nebst beantragter Zinsen. 

I. Der Senat muss nicht entscheiden, ob die Klage, soweit der Kläger für 

die Zeit vom 15. Juli bis zum 31. Juli 2017 Schadensersatz wegen von der 

Schuldnerin nicht geleisteten Urlaubsentgelts in Höhe des gesetzlichen Mindest-

lohns verlangt, deshalb unschlüssig ist, weil der Kläger in seinen Berechnungen 

nicht berücksichtigt hat, dass sich das Urlaubsentgelt nach dem Referenzprinzip 

des § 11 Abs. 1 BUrlG bemisst.  

II. Die Beklagten haften nämlich als Geschäftsführer der Schuldnerin dem 

Kläger nicht persönlich für die unterbliebene Zahlung des Mindestlohns. 

1. Nach der gesetzlichen Wertung ist die Haftung von Geschäftsführern ei-

ner GmbH grundsätzlich auf das Verhältnis zur Gesellschaft begrenzt (§ 43 

Abs. 2 GmbHG). Außenstehenden Dritten haften Geschäftsführer grundsätzlich 

nicht persönlich. Vielmehr ist die Außenhaftung für Verbindlichkeiten der Gesell-

schaft nach § 13 Abs. 2 GmbHG auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. 

Zwar umfasst die Pflicht zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung, die nach § 43 

Abs. 1 GmbHG den Geschäftsführern einer GmbH aufgrund ihrer Organstellung 

obliegt, auch die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass sich die Gesellschaft recht-

mäßig verhält und ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommt (sog. Legali- 

tätspflicht). Diese Pflicht besteht aber grundsätzlich nur der Gesellschaft gegen-

über und nicht auch im Verhältnis zu außenstehenden Dritten. § 43 Abs. 1 

GmbHG regelt allein die Pflichten des Geschäftsführers aus seinem durch die 

Bestellung begründeten Rechtsverhältnis zur Gesellschaft. Diese Pflichten die-

nen nicht dem Zweck, Gläubiger der Gesellschaft vor den Folgen einer sorgfalts-

widrigen Geschäftsführung zu schützen. Aus der Regelung in § 43 Abs. 2 
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GmbHG wird deutlich, dass eine Verletzung der Pflicht zur ordnungsgemäßen 

Geschäftsführung nur Schadensersatzansprüche der Gesellschaft, nicht hinge-

gen der Gläubiger der Gesellschaft entstehen lässt (st. Rspr., vgl. BAG 23. Fe-

bruar 2016 - 9 AZR 293/15 - Rn. 19, BAGE 154, 162; BGH 10. Juli 2012 - VI ZR 

341/10 - Rn. 22 f. mwN, BGHZ 194, 26). 

2. Ein Geschäftsführer einer GmbH haftet deshalb nur dann persönlich für 

die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, wenn ein besonderer Haftungsgrund ge-

geben ist (st. Rspr., zB BAG 23. Februar 2016 - 9 AZR 293/15 - Rn. 14, 

BAGE 154, 162; 23. Februar 2010 - 9 AZR 44/09 - Rn. 22, BAGE 133, 213; 

24. November 2005 - 8 AZR 1/05 - Rn. 20). 

3. Ein besonderer Haftungsgrund liegt indes nicht vor. Die Beklagten sind 

dem Kläger nicht nach den - hier als Anspruchsgrundlage allein in Betracht  

kommenden - Bestimmungen in § 823 Abs. 2 BGB iVm. § 21 Abs. 1 Nr. 9, § 20 

MiLoG iVm. § 9 Abs. 1 Nr. 1 OWiG zum Schadensersatz verpflichtet. Der Buß-

geldtatbestand des § 21 Abs. 1 Nr. 9 iVm. § 20 MiLoG stellt - ungeachtet der sich 

aus § 21 Abs. 1 Nr. 9 MiLoG iVm. § 9 Abs. 1 Nr. 1 OWiG im Einzelfall ergeben-

den bußgeldrechtlichen Verantwortung der Geschäftsführer einer GmbH für Ver-

stöße gegen die Verpflichtung zur Zahlung des Mindestlohns - kein Schutzgesetz 

zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Gesellschaft, hier des 

Klägers, in ihrem Verhältnis zu den Geschäftsführern der Gesellschaft, hier den 

Beklagten, iSv. § 823 Abs. 2 BGB dar.  

a)  Die Beklagten in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Schuldnerin 

sind allerdings taugliche Täter einer Ordnungswidrigkeit nach § 21 Abs. 1 Nr. 9 

MiLoG, auch wenn sich die Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindest-

lohns aus § 20 MiLoG nicht an sie richtet. 

aa) Nach § 21 Abs. 1 Nr. 9 MiLoG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig entgegen § 20 MiLoG das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder 

nicht rechtzeitig zahlt. Nach § 20 MiLoG sind Arbeitgeber mit Sitz im In- oder 

Ausland verpflichtet, ihren im Inland beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des Mindestlohns nach § 1 

13  

14  

15  

16  



 - 6 - 8 AZR 199/22 

ECLI:DE:BAG:2023:300323.U.8AZR199.22.0  - 7 -   

Abs. 2 MiLoG spätestens zu dem in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 MiLoG genannten 

Zeitpunkt zu zahlen. Danach konnte der Bußgeldtatbestand nur durch die 

Schuldnerin als Arbeitgeberin, nicht aber durch die Beklagten verwirklicht wer-

den.  

bb) Handelt jedoch jemand - wie hier die Beklagten als Geschäftsführer der 

Schuldnerin - als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder 

als Mitglied eines solchen Organs, so ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ein Gesetz, 

nach dem besondere persönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder Umstände 

(besondere persönliche Merkmale) die Möglichkeit der Ahndung begründen, 

auch auf den Vertreter anzuwenden, wenn diese Merkmale nicht bei ihm, aber 

bei dem Vertretenen vorliegen. Da es sich bei der Arbeitgeberstellung iSd. § 20 

MiLoG um ein besonderes persönliches Merkmal iSv. § 9 Abs. 1 OWiG handelt 

(vgl. Riechert/Nimmerjahn MiLoG 2. Aufl. § 21 Rn. 30; HK-MiLoG/Ramming 

2. Aufl. § 21 Rn. 30; HK-ArbR/Fechner 5. Aufl. MiLoG § 21 Rn. 4), wird im An-

wendungsbereich von § 21 Abs. 1 Nr. 9 iVm. § 20 MiLoG die Bußgeldbewehrung 

der unterlassenen oder verspäteten Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns auf 

die handelnden Geschäftsführer einer GmbH erstreckt. 

b) Es kann offenbleiben, ob Voraussetzung für die Verwirklichung des ob-

jektiven Tatbestands des § 21 Abs. 1 Nr. 9 MiLoG die Zahlungsfähigkeit des Ar-

beitgebers, hier der Schuldnerin, im Zeitpunkt der Fälligkeit des Mindestlohnan-

spruchs ist und - sofern dies bejaht würde, wofür viel spricht (vgl. BGH 25. Sep-

tember 2006 - II ZR 108/05 - Rn. 8; HK-MiLoG/Ramming 2. Aufl. § 21 Rn. 18, 37; 

Kudlich in Thüsing MiLoG und AEntG 2. Aufl. § 21 MiLoG Rn. 15 unter Verweis 

auf § 23 AEntG Rn. 28; HK-ArbR/Fechner 5. Aufl. § 21 MiLoG Rn. 3) - ob die 

Schuldnerin zum maßgeblichen Zeitpunkt zahlungsfähig war. Ebenso kann da-

hinstehen, ob der Bußgeldtatbestand des § 21 Abs. 1 Nr. 9 MiLoG auch die 

Nichtzahlung von Urlaubsentgelt - hier für die Zeit vom 15. Juli bis zum 31. Juli 

2017 - umfasst, das der Arbeitnehmer unter Zugrundelegung des Mindestlohns 

hätte erhalten müssen (zum Meinungsstand vgl.: HK-MiLoG/Schubert 2. Aufl. 

§ 20 Rn. 11 ff.; Vogelsang/Wensing NZA 2016, 141, 142 ff.). Die Beklagten sind 

dem Kläger bereits deshalb nicht nach § 823 Abs. 2 BGB iVm. § 21 Abs. 1 Nr. 9, 
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§ 20 MiLoG iVm. § 9 Abs. 1 Nr. 1 OWiG zum Schadensersatz verpflichtet, weil 

§ 21 Abs. 1 Nr. 9 MiLoG iVm. § 9 Abs. 1 Nr. 1 OWiG kein Schutzgesetz zuguns-

ten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der Schuldnerin im Verhältnis zu 

den Beklagten ist.  

aa) Als Schutzgesetze iSd. § 823 Abs. 2 BGB kommen solche gesetzlichen 

Gebote oder Verbote in Betracht, durch die das geschützte Interesse, die Art sei-

ner Verletzung und der Kreis der geschützten Personen hinreichend klargestellt 

und bestimmt sind. Eine Rechtsnorm kann nur dann ein Schutzgesetz sein, wenn 

sie zumindest auch dazu dienen soll, den Einzelnen oder einzelne Personen-

kreise vor einer Verletzung eines bestimmten Rechtsguts oder eines bestimmten 

Rechtsinteresses zu schützen. Dafür kommt es nicht auf die Wirkung, sondern 

auf Inhalt, Zweck und Entstehungsgeschichte des Gesetzes an, also darauf, ob 

der Gesetzgeber bei Erlass des Gesetzes gerade einen Rechtsschutz, wie er 

wegen der behaupteten Verletzung in Anspruch genommen wird, zugunsten von 

Einzelpersonen oder bestimmten Personenkreisen gewollt oder doch mitgewollt 

hat. Insoweit reicht es aus, dass die Gewährung von Individualschutz wenigstens 

eines der vom Gesetzgeber mit der Norm verfolgten Anliegen ist, selbst wenn auf 

die Allgemeinheit gerichtete Schutzzwecke ganz im Vordergrund stehen (vgl. 

BAG 21. November 2006 - 9 AZR 206/06 - Rn. 40; 18. August 2005 - 8 AZR 

542/04 - zu II 2 c aa der Gründe; 6. November 2002 - 5 AZR 487/01 - zu II 4 a 

der Gründe; 25. April 2001 - 5 AZR 368/99 - zu B II 1 b aa der Gründe mwN, 

BAGE 97, 350; ebenso BGH 14. Juni 2022 - VI ZR 110/21 - Rn. 9; 23. Juli 2019 

- VI ZR 307/18 - Rn. 12; 13. März 2018 - VI ZR 143/17 - Rn. 27 mwN, BGHZ 218, 

96). 

Voraussetzung für die Annahme eines Schutzgesetzes ist zudem, dass 

die Schaffung eines individuellen deliktischen Anspruchs sinnvoll und im Lichte 

des haftungsrechtlichen Gesamtsystems tragbar erscheint, um auszuschließen, 

dass die Entscheidung des Gesetzgebers gegen eine allgemeine Haftung für 

Vermögensschäden unterlaufen wird. Dabei muss in umfassender Würdigung 

des gesamten Regelungszusammenhangs, in den die Norm gestellt ist, geprüft 

werden, ob es in der Tendenz des Gesetzgebers liegen konnte, an die Verletzung 
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des geschützten Interesses die deliktische Einstandspflicht des dagegen Versto-

ßenden mit allen damit zugunsten des Geschädigten gegebenen Haftungs- und 

Beweiserleichterungen zu knüpfen (vgl. BAG 18. August 2005 - 8 AZR 542/04 - 

zu II 2 c aa der Gründe; 6. November 2002 - 5 AZR 487/01 - zu II 4 a der 

Gründe; 25. April 2001 - 5 AZR 368/99 - zu B II 1 b aa der Gründe, BAGE 97, 

350; BGH 14. Juni 2022 - VI ZR 110/21 - Rn. 10; 23. Juli 2019 - VI ZR 307/18 - 

Rn. 13; 22. Juni 2010 - VI ZR 212/09 - Rn. 26 mwN, BGHZ 186, 58). 

bb) In Anwendung dieser Grundsätze stellen § 21 Abs. 1 Nr. 9, § 20 MiLoG 

iVm. § 9 Abs. 1 Nr. 1 OWiG kein Schutzgesetz der Arbeitnehmer und Arbeitneh-

merinnen der Schuldnerin im Verhältnis zu den Beklagten dar.  

(1) Zwar sind aus § 21 Abs. 1 Nr. 9 MiLoG das geschützte Interesse, die Art 

der Verletzung und der Kreis der geschützten Personen klar und deutlich ersicht-

lich. Denn es werden erkennbar die im Inland beschäftigten Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer davor geschützt, dass ihnen entgegen § 20 MiLoG das dort 

genannte Arbeitsentgelt, dh. ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des Mindest-

lohns nach § 1 Abs. 2 MiLoG, nicht spätestens zu dem in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

MiLoG bestimmten Zeitpunkt gezahlt wird. 

(2) § 21 Abs. 1 Nr. 9 MiLoG bezweckt überdies zumindest auch den Schutz 

individueller Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Anspruch 

auf den gesetzlichen Mindestlohn.  

(a) Mit dem Mindestlohngesetz verfolgt der Gesetzgeber sowohl Individual- 

als auch Gemeinwohlinteressen. Durch die Normierung eines angemessenen 

Verhältnisses von Arbeitsleistung und Arbeitsentgelt sollen die Existenzsiche- 

rung durch Arbeitseinkommen als Ausdruck der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 

Satz 1 GG) für alle im Inland tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ge- 

währleistet und damit zugleich die sozialen Sicherungssysteme entlastet werden 

(vgl. BT-Drs. 18/1558 S. 28; BAG 25. Mai 2022 - 6 AZR 497/21 - Rn. 43; 24. Juni 

2021 - 5 AZR 505/20 - Rn. 24, BAGE 175, 192; 25. Mai 2016 - 5 AZR 135/16 - 

Rn. 29 f., BAGE 155, 202; ausführlich Riechert/Nimmerjahn MiLoG 2. Aufl. Ein-

führung Rn. 67 ff., Rn. 73 ff.). 
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(b) Vor diesem Hintergrund soll die Bußgeldandrohung in § 21 Abs. 1 Nr. 9 

iVm. § 20 MiLoG den Arbeitgeber dazu anhalten, seiner Verpflichtung zur recht-

zeitigen Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns tatsächlich nachzukommen. 

Nach der Begründung des Gesetzentwurfs hat der Gesetzgeber es ausdrücklich 

nicht für ausreichend erachtet, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer allein 

auf die zivilrechtliche Durchsetzung ihrer Mindestlohnansprüche zu verweisen. 

Andernfalls würde, da insbesondere im Bereich der einfachen und gering bezahl-

ten Tätigkeiten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre individualrechtlichen 

Ansprüche oftmals praktisch nicht durchsetzen, das Ziel des Gesetzes, Mindest-

arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer effektiv zu ge-

währleisten und durchzusetzen, nicht erreicht (vgl. BT-Drs. 18/1558 S. 2). 

(3) Es bedarf keiner Entscheidung, ob § 21 Abs. 1 Nr. 9 iVm. § 20 MiLoG 

überhaupt ein Schutzgesetz iSv. § 823 Abs. 2 BGB ist. Jedenfalls handelt es sich 

bei § 21 Abs. 1 Nr. 9, § 20 MiLoG iVm. § 9 Abs. 1 Nr. 1 OWiG - ungeachtet der 

durch § 9 Abs. 1 Nr. 1 OWiG bewirkten Erweiterung der bußgeldrechtlichen Ver-

antwortung auf die Geschäftsführer einer GmbH - nicht um ein Schutzgesetz iSd. 

§ 823 Abs. 2 BGB zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 

GmbH in ihrem Verhältnis zu deren Geschäftsführern.  

(a) Wie unter Rn. 12 ausgeführt, haftet eine GmbH als Arbeitgeberin auf-

grund der gesetzlichen Haftungsbeschränkung des § 13 Abs. 2 GmbHG für 

durch Verstöße gegen gesetzliche Ver- und Gebote entstehende Schäden aus-

schließlich mit ihrem Gesellschaftsvermögen. Eine Haftung der Geschäftsführer 

sieht das Gesetz nicht vor. Dieses gesellschaftsrechtlich normierte Haftungssys-

tem kann zwar durch den Gesetzgeber erweitert werden. Eine solche Erweite-

rung ist bezüglich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Geschäftsführer ei-

ner GmbH für Verstöße gegen Straftatbestände durch § 14 Abs. 1 Nr. 1 StGB 

und für die Begehung von Ordnungswidrigkeiten durch § 9 Abs. 1 Nr. 1 OWiG 

erfolgt. Auch kann in einer solchen Erweiterung durch eine bußgeldrechtliche 

Haftung zugleich die Begründung einer Ausnahme von der gesellschaftsrechtli-

chen Haftungssystematik des GmbHG durch den Gesetzgeber liegen (vgl. BAG 

21. November 2006 - 9 AZR 206/06 - Rn. 41). Voraussetzung für eine solche 
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Ausnahme ist allerdings, dass die eine Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB begrün-

dende Schutznorm hinreichend deutlich erkennen lässt, dass nach dem Willen 

des Gesetzgebers auch die Geschäftsführer der Gesellschaft - über die sonst 

vorhandenen zivilrechtlichen Haftungstatbestände hinausgehend - persönlich 

haften sollen.  

(b) Diese Voraussetzung ist im Hinblick auf die in § 21 Abs. 1 Nr. 9, § 20 

MiLoG iVm. § 9 Abs. 1 Nr. 1 OWiG getroffenen Bestimmungen nicht erfüllt.  

Die Annahme, den Regelungen in § 21 Abs. 1 Nr. 9, § 20 MiLoG iVm. § 9 

Abs. 1 OWiG komme der Charakter eines Schutzgesetzes iSd. § 823 Abs. 2 BGB 

zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einer GmbH im Verhältnis 

zu den Geschäftsführern der GmbH zu, würde dazu führen, dass dieser Perso-

nenkreis von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Gesellschaft selbst 

bei nur (leicht) fahrlässiger Verwirklichung des Bußgeldtatbestands nach § 823 

Abs. 2 BGB auf Schadensersatz in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns in An-

spruch genommen werden könnte. Dies wiederum hätte zur Folge, dass die Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer Vielzahl von Fällen im Hinblick auf 

die Zahlung des Mindestlohns über die GmbH als ihren Vertragsarbeitgeber hin-

aus mit dem Geschäftsführer bzw. den Geschäftsführern einen weiteren bzw. 

weitere Schuldner hätten. Hierdurch würde das Haftungssystem des GmbHG, in 

dem es eine allgemeine Durchgriffshaftung auf die Geschäftsführer der Gesell-

schaft nicht gibt, für den Bereich der Vergütungspflicht des Arbeitgebers - jeden-

falls in Höhe des Mindestlohns - vielfach konterkariert. Vor diesem Hintergrund 

und unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich bei der Vergütungs-

pflicht um die Hauptleistungspflicht des Arbeitgebers handelt, bedarf es für die 

Annahme, die Bestimmungen in § 21 Abs. 1 Nr. 9, § 20 MiLoG iVm. § 9 Abs. 1 

OWiG seien Schutzgesetz zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

einer GmbH im Verhältnis zu den Geschäftsführern der GmbH, konkreter An-

haltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber - letztlich abweichend von der Haf-

tungssystematik des GmbHG - eine über die sonst vorhandenen zivilrechtlichen 

Haftungstatbestände hinausgehende Schadensersatzverpflichtung der für die 
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GmbH handelnden Organe bzw. Vertreter schaffen wollte (vgl. BGH 13. April 

1994 - II ZR 16/93 - zu II 2 b der Gründe, BGHZ 125, 366). 

Für einen solchen Willen des Gesetzgebers ist indes nichts ersichtlich. 

Dieser hat die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Zahlung des gesetzlichen Min-

destlohns durch einen unmittelbaren - nach § 3 MiLoG unabdingbaren - Leis-

tungsanspruch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber 

nach § 1 Abs. 1 iVm. § 20 MiLoG abgesichert. Zudem soll - wie unter Rn. 25 aus-

geführt - ausweislich der Gesetzesbegründung mit der Bußgeldandrohung in 

§ 21 Abs. 1 Nr. 9 MiLoG verhindert werden, dass die rechtzeitige Zahlung des 

Mindestlohns, die sowohl der Existenzsicherung der Arbeitnehmer und Arbeit-

nehmerinnen als auch der Entlastung der sozialen Sicherungssysteme dient,  

daran scheitert, dass die Beschäftigten diesen Leistungsanspruch nicht selbst 

gegen den Arbeitgeber durchsetzen. Demgegenüber lassen sich den Gesetzes-

materialien keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass der Gesetzgeber zur ef-

fektiven Durchsetzung des Mindestlohnanspruchs (auch) eine - über die sonst 

vorhandenen zivilrechtlichen Haftungstatbestände hinausgehende - zivilrechtli-

che Haftung der für den Arbeitgeber handelnden Organe bzw. Vertreter auch nur 

erwogen hätte.  

(4) Eine andere Bewertung ist - entgegen der Rechtsansicht des Klägers - 

auch nicht deshalb geboten, weil es sich bei § 266a Abs. 2 und Abs. 3 StGB an-

erkanntermaßen um Schutzgesetze zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer (vgl. BAG 18. August 2005 - 8 AZR 542/04 - zu II 2 c aa der Gründe) 

handelt, wobei diese Bestimmungen ihrerseits iVm. § 14 Abs. 1 Nr. 1 StGB eine 

Haftung der Geschäftsführer einer GmbH nach § 823 Abs. 2 BGB gegenüber den 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der GmbH begründen können (zur Haf-

tung gegenüber dem Sozialversicherungsträger nach § 266a Abs. 1 StGB: vgl. 

zB BGH 11. Juni 2013 - II ZR 389/12 - Rn. 13; 2. Dezember 2010 - IX ZR 

247/09 - Rn. 19, BGHZ 187, 337; 15. Oktober 1996 - VI ZR 319/95 - zu II der 

Gründe, BGHZ 133, 370). § 266a Abs. 2 und Abs. 3 StGB sind deshalb als 

Schutzgesetze iSv. § 823 Abs. 2 BGB anerkannt, weil sie dem Schutzinteresse 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der treuhänderischen Verwaltung 
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von Teilen ihres Arbeitseinkommens dienen (vgl. BAG 18. August 2005 - 8 AZR 

542/04 - aaO). Demgegenüber fehlt es im Hinblick auf die Zahlung der Vergütung  

- auch in Höhe des Mindestlohns - an einer vergleichbaren treuhänderischen Bin-

dung des Arbeitgebers. Insoweit ist vielmehr anerkannt, dass dem Arbeitgeber 

grundsätzlich keine allgemeine Vermögensbetreuungspflicht hinsichtlich der 

Lohnzahlungen und sonstiger Leistungen im Austauschverhältnis zukommt (vgl. 

BAG 21. November 2006 - 9 AZR 206/06 - Rn. 37). 

 Schlewing  Berger   Pulz   

  N. Reiners  Lange   
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